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1. Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung der Bebauungsplanänderung erfolgt auf der Grundlage des Bau
gesetzbuches, nach der Baunutzungsverordnung und nach § 92 der Landesbau
ordnung, in den derzeit geltenden Fassungen. 

2. Erfordernis der Planaufstellung 

3. 

4. 

In der Stadt Meldorf besteht ein Bedarf an Gewerbegebietsflächen, die den 
aktuellen Entwicklungsbedürfnissen im produzierenden Gewerbe gerecht wer
den. 

Der Bauausschuß der Stadt Meldorf am 31.05.1999 die 1. Änderung des Bebau
ungsplanes Nr. 47 für das Gebiet östlich der Miele und südwestlich der Heider 
Straße beschlossen mit dem Ziel, Flächen für eine bedarfsgerechte Gewerbege
bietsentwicklung festzusetzen. 

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
und Einfügung in andere angrenzende Planungen 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 wird aus dem rechtskräftigen Flä
chennutzungsplan vom 4.5.1989 entwickelt. Der Flächennutzungsplan neu auf
gestellt und befindet sich zur Zeit im Verfahrensstand der Öffentlichen Aus
legung nach § 3 (2) BauGB. Im Flächennutzungsplan ist der Planbereich als 
gewerbliche Baufläche ausgewiesen worden. 

Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet des Änderungsbereiches liegt im Norden des Planes. Es wird im 
wesentlichen begrenzt: 

im Nordosten durch die Bundesstraße B 5 (Heider Straße) 
im Nordwesten durch den Flußverlauf der Miele 
im Südwesten durch den verbindenden Fußweg zwischen dem Fußweg an 
der Miele und der Erschließungsstraße ,.An der Miele" 
im Süden durch die Erschließungsstraße ,.An der Miele" 
im Südosten durch das Grundstück mit der Festsetzung ,.Sondergebiet -
Verbrauchermarkt" 

Der nicht geänderte Teil des Bebauungsplanes Nr. 47 erweitert sich nach Süd-
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westen mit Mischgebietsflächen, nach Süden mit Gewerbegebietsflächen und 
Mischgebietsflächen und nach Südosten mit Sondergebietsflächen- Verbraucher
markt. 

Das Plangebiet der 1. Änderung umfaßt insgesamt eine Fläche von ca. 
2,770 ha. 

5. Städtebauliche Maßnahmen 

Inhalte der L Planänderungen 

5.1 Die bisher rechtskräftige Fassung des Bebauungsplanes setzt fest: 
im Zentralbereich 

eine öffentlichen Verkehrsfläche mit einer Wendeschleife 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hebt die Festsetzung der öffentlichen 
Verkehrsfläche auf und setzt als Art der Nutzung "Gewerbegebiet" fest mit dem 
Ziel, hier eine bedarfsgerechte Gewerbegebietsentwicklung zu ermöglichen. 
Auf der ausgewiesenen Baufläche innerhalb der Baugrenzen wird die Ausnutz
barkeit innerhalb der Baugrenzen durch eine unveränderte Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0.60 festgesetzt. 

5.2 Die bisher rechtskräftige Fassung des Bebauungsplanes setzt fest: 
für die Baublöcke 1 und 2 eine 

maximale Firsthöhe von 10,0 m und 
maximale Traufuöhe von 8,50 m. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hebt die Festsetzungen bezüglich der 
Trauf- und Firsthöhen auf und setzt für beide Baublöcke eine maximal zulässige 
Gebäudehöhe über OK Erdgeschoßfußböden bis Außenkante Dachrandbegren
zung von 12,0 m fest, da die zukünftige Entwicklung im hier ansässigen produ
zierenden gewerblichen Bereich eine andere bauliche Höhenentwicklung benö
tigt. 

5.3 Die bisher rechtskräftige Fassung des Bebauungsplanes setzt fest: 
für den Baublock 1 einen 

maximalen flächenbezogenen Schalleistungspegel von 
Lw" = 60 dB(A)/m2 am Tage zwischen 6.00 und 22.00 Uhr 
maximalen flächenbezogenen Schalleistungspegel von 
Lw" = 55 dB(A)/m2 in der Nacht zwischen 22.00 und 6.00 Uhr. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes übernimmt diese Festsetzung inhaltlich 
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und überträgt sie auf den neuen Block l. Die inhaltliche Begründung für die 
Nutzungseinschränkungen durch die Schalleistungspegel werden hier unter Hin
weis auf die bisherige Begründung des B-Planes Nr. 47 und die "Schalltechni
sche Stellungnahme des TÜV Norddeutschland e. V. vom 22.5.1989" verzichtet. 

5.4 Die bisher rechtskräftige Fassung des Bebauungsplanes setzt fest: 

Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete GE ist die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO allgemein zulässige Art von Nutzung -Tankstellen - nicht zulässig (§ 
1 Abs. 5 BauNVO). 
Die ausnahmsweise zulässige Nutzung Vergnügungsstätten nach § 8 Abs. 3 Nr. 
3 BauNVO werden nicht zugelassen(§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

Die l. Änderung des Bebauungsplanes übernimmt die Festsetzung ausdrücklich 
mit der Begründung, daß durch diese Nutzungseinschränkung eine städtebauliche 
Fehlentwicklung zulasten der Zentrumsentwicklung in Meldorf vermieden wer
den soll. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes erweitert die Nutzungseinschränkung, 
indem der "Einzelhandel" für den Geltungsbereich der Planänderung grundsätz
lich ausgeschlossen wird, da eine städtebauliche Fehlentwicklung durch eine 
mögliche Verdichtung des Einzelhandels ausgeschlossen werden soll, die den 
Zielsetzungen der Entwicklung des hier ansässigen produzierenden Gewerbes 
zuwiderlaufen würde 

5.5 Die bisher rechtskräftige Fassung des BebauUngsplanes setzt fest: 
im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche der Änderung Nr. 5.1 

Längsparkplätze im öffentlichen Straßenraum auf einer Länge von ins
gesamt ca. 65 m ( = ca. 150 m2). 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes setzt die öffentlichen Parkplätze neu fest 
auf dem südlich Teilbereich des Flurstückes 90/59 und 90/56 auf der Nordseite 
der Planstraße "An der Miele" in einer Gesamtlänge von ca. 63 m. 

5.6 Die bisher rechtskräftige Fassung des Bebauungsplanes setzt fest: 
im Südwesten einen verbindenden öffentlichen Fußweg zwischen dem Fußweg 
an der Miele und der Erschließungsstraße "An der Miele" in einer Breite 
von 2,0 m. 

Die I. Änderung des Bebauungsplanes übernimmt diese Festsetzung und ergänzt 
diese durch die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes zugunsten 
der Allgemeinheit und der DEA für Ölleitungen in einer Breite von 3,0 m. Die 
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nunmehr nutzbare Gesamtbreite von 5,0 m soll weiterhin als allgemein zugäng
licher Fußweg genutzt werden aber auch als Notzufahrt nur bei Unglücks- und 
Katastrophenfallen befahren werden können. 

Die DEA behält in der 1. Änderung des Bebauungsplanes die sich hieran nord
östlich anschließenden Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes für 
Ölleitungen. 

5. 7 Die bisher rechtskräftige Fassung des Bebauungsplanes hat keine Kennzeichnun
gen für Flächen vorgenommen, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind, da hierzu keine Erkenntnisse vorlagen. 

Der Kreis Dithmarschen hat mit Schreiben vom 3. Juni 1998 doch auf Erkennt
nisse hingewiesen, die auf das Vorhandensein einer Altdeponiefläche schließen 
lassen. Aus diesem Grund übernimmt die 1. Änderung des Bebauungsplanes die 
Kennzeichnung der entsprechenden Flächen, deren Böden mit umweltgefähr
denden Stoffen belastet sind. 

Der Kreis Dithmarschen hat veranlaßt, daß die Fläche begutachtet und beprobt 
wurden. Das Ergebnis der Gefährdungsabschätzung stuft den Bereich mit 45 
Punkten in die Stufe II ein. Die Beprobung und laufende Brunnenmessung der 
möglichen Grundwassergefahrdung wurde 1998 eingestellt. Der Zustand der 
Altdeponiefläche ist nach Auskunft des Kreises Dithmarschen für die derzeitige 
und im Plan festgesetzte zukünftige Nutzung unbedenklich. 

6. Erschließung 

6.1 Fahrverkehr 

Das Plangebiet wird über die öffentliche Verkehrsfläche "An der Miele" an das 
übergeordnete Verkehrsnetz der Stadt Meldorf angebunden, die als ringförmige 
Erschließungsschleife den B-Plan Nr. 47 erschließt. Über die Ernst-Gunter
Albers-Straße erfolgt nach Nord-Osten eine Anbindung an die Bundesstraße B 5 
(Heider Straße). 

Die vorhandene öffentliche Erschließungsstraße mit der Wendeschleife innerhalb 
des Änderungsbereiches des B-Planes wird aufgehoben. Die Anhindung der Bau
blöcke 1 bis 2 erfolgt direkt über die Erschließungsstraße "An der Miele". Eine 
Anbindung an die Bundesstraße 5 vom Norden ist nicht zulässig. 

Der vorhandene und im B-Plan 47 festgesetzte öffentliche Gehweg in einer Brei
te von 5.0 m parallel zur Miele mit der Überfahrbarkeil als Notzufahrt nur bei 
Unglücks- und Katastrophenfallen sowie dem Nutzungsrecht für den Sielverband 
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Südermiele bleibt erhalten. Der vorhandene und festgesetzte verbindende Geh
weg in einer Breite von 2,0 m zur Straße an der Miele bleibt ebenfalls erhalten 
und wird um das unter 5.6 begründete Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten 
der Allgemeinheit ergänzt und wird zusammen mit den genannten Gehwegen 
unterhalten. 

I GEHWEG PARKEH FAHRBAHH PARK EH GEHWEG I 
I 2.00 2.50 I 6.00 I 2.50 I l.SO 
I I 14.50 I I 
I 

I 

Straßenprofil "An der Miele" - Maßstab 1 : 100 

6.2 Ruhender Verkehr - Stellplätze 

Die erforderlichen Stellplätze für PKW und Fahrräder sind nach dem gültigen 
Stellplatzerlaß - StErl vom 16. August 1995 (Verwaltungsvorschrift zu §55 der 
LBO -Stellplätze und Garagen, Abstellanlagen für Fahrräder- ermittelt wor
den. Danach sind folgende Anzahlen vorzusehen: 

Flurstücke Nutzung Stellplatzbedarf 
Gewerbebetrieb 

90 /54 Fa. Evers, Druckerei 67 
90/56 
90/55 geplante Betriebserweiterung auf insge-
90/59 samt 300 Mitarbeiter in 3 Schichten 
87 I 115 
90 /71 es wird davon ausgegangen, daß jeweils 
92/6 gleichzeitig ca. 2/3 der Beschäftigten in 
92 /14 den Übergangszeiten anwesend sind 
92 I 12 
90 /69 Zahl der anrechenbaren Beschäftigten 
87 I 114 300 X 2/3 = 200 Beschäftigte 
87 I 113 3 Beschäftigte je 1 Stellplatz 
87 I 112 
87 I 115 
87 /97 
92 I 10 
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90 /36 Fa. Nielson, Baustofthandlung 9 

Ausstellung und Lager 900 m2 

I Stellplatz je 100m2 

90/37 Wohnhaus, I WE I 

90/45 Fa. Bak, Fensterbau 14 
90/29 80 Beschäftigte in zusammen 
90/64 2 Schichten 
87 110 

1 Stellplatz je 3 Beschäftigte 

90/63 Wohnhaus, 1 WE 1 

87/68 Verkaufsfläche "Lid!" 16 
Verkaufsfläche 633 m2 

I Stellplatz je 40 m2 

Zwischensumme 108 

93 /19 Verkaufsfläche "Wandmaker" 
93 I 14 

Verkaufsfläche 2.100 m2 105 
1 Stellplatz je 20 m2 

ergänzte Verkaufspalette 6 
Bäckereifiliale 28m2 

Käseshop 17,5 m2 

Tabakladen 55m2 

je 2 Stellplätze pro Verkaufseinheit 

Gaststätte von örtlicher Bedeutung 3 
36 Sitzplätze 
1 SteHplatz je 12 Sitzplätze 

Zwischensumme 114 

Gesamtsumme 222 

Die Stellplätze sind auf den Grundstücken außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
unterzubringen. Auf eine ausdrückliche Festsetzung der Standorte wird verzichtet, 
um die Entwicklungsräume der Gewerbebetriebe nicht einzuengen. Der Nachweis hat 
im Bauordnungsrechtlichen Antragsverfahren zu erfolgen. 
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6.3 Ruhender Verkehr- öffentliche Parkplätze 

Nach dem Stellplatzerlaß -StEr! vom 4. September 1995 werden keine gesonderten 
Hinweise für die Ermittlung von öffentlichen Parkplätzen mehr ausgeführt. 
Nach der EAE 85, Ziffer 5.2.1.2 werdenjedoch 30% der Pflichtstellplätze als 
öffentliche Parkplätze festgesetzt. 

Die Stellplätze des Verbrauchermarktes (Wandmaker) auf den Flurstücken 93 I 19 
und 93 I 14 sind gemäß Punkt 4.4.3 des Erlasses des Innenministers des Landes 
Schleswig-Holstein vom 16.06.1978 (Amtsblatt Schl.-H., S. 407) abgezogen worden. 
Demnach sind mindestens 108 ST x 30 % = 34 öffentliche Parkplätze nachzuwei
sen. 

Die öffentlichen Parkplätze im Gesamtbereich des B-Planes Nr. 47 einschließlich des 
nicht geänderten Planbereiches werden als Längsparkplätze und in einer Parkplatz
anlage im öffentlichen Straßenraum "An der Miele" eingerichtet. 

Nr. Standort Länge inm Anzahl der Park-
plätze bei 7 m Auf-
stelläuge I Stellplatz 

I. westlicher Straßenbogen 105 15 
Westseite 

2. westlicher Straßenbogen 98 14 
Ostseite 

3. nördlicher Straßenbogen 49 7 
Südseite 

4. Parkplatzanlage am südwestlichen 25 
Straßenbogen 

5. Aufgehobene Stichstraßen 28 -4 
Westseite 

6. Aufgehobene Stichstraßen 42 -6 
Ostseite 

7. Neuer Parkstreifen durch die I. 63 9 
Änderung des B-Planes 47 im nörd-
Iichen Straßenbogen 
Nordseite 

Gesamtsumme der öffentlichen 60 
Parkplätze 
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Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hebt die bisher festgesetzten öffentlichen Park
plätze im Bereich der entfallenden Erschließungsstraße auf und setzt im Zufahrtsbe
reich in Längsaufstellung parallel zur Erschließungsstraße "An der Miele" ca 63 lfdm 
Parkstreifen für ca. 9 PKW-Parkplätze neu fest. Die Parkplätze sind in einer Breite 
von 2,50 m auszubauen, um auch LKW eine Parkplatzmöglichkeit zu bieten. Im Be
reich der Zufahrt entfallende Parkplätze, sind durch den Grundstückseigentümer auf 
eigenem Grundstück nachzuweisen ist. Die hier entfallenden werden im Bereich des 
nicht geänderten B-Planes 47 vom begünstigten Grundstückseigentümer auf den eige
nen Grundstücksflächen geschaffen und sind ohne Zeitbegrenzung öffentlich befahrbar 
zu halten. Diese Regelung wird durch einen städtebaulichen Vertrag zwischen der 
Stadt Metdorf und dem begünstigten Grundstückseigentümer geregelt. Dieser ist der 
Begründung als Anlage beigefügt. 

Anliefernde LKW können weiter jederzeit auf den Betriebsgeländen parken. Die Be
stätigung der Fa. Evers-Druck GmbH liegt der Verfahrensakte bei. 

Für den Ausbau der gesamten Verkehrsanlagen im geänderten Planbereich erfolgt eine 
Detailplanung, die gemäß Anordnung nach § 45 StVO und Abstimmung mit der Stra
ßenverkehrsbehörde des Kreises Dithmarschen erstellt wird. 

7. Ver- und Entsorgungsmaßnahmen 

Die Festsetzungen für V er- und Entsorgungsanlagen werden von der 1. Än
derung des Bebauungsplanes nicht geändert. 

8. Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 

Bodenordnende Maßnahmen gemäß §§ 45 ff BauGB (Umlegungsverfahren), 
Grenzregelungen nach § 80 BauGB sowie die Inanpruchnahme privater Flächen 
für öffentliche Zwecke nach § 85 BauGB (Enteignung) kommen nicht zur An
wendung. Alle Flächen befinden sich im Eigentum der Fa. Evers-Druck GmbH 
bzw. werden aus dem Eigentum der Stadt Meldorf an Fa. Evers übereignet. Die 
öffentlichen 9 Parkplätze im nördlichen Straßenbogen ,.An der Miele" Nordseite 
werden durch die Fa. Evers erstellt und der Stadt Metdorf für die öffentliche 
Nutzung rückübereignet. 



Stadt Meldorf- Bebauungsplan Nr. 47 - 1. Änderung 10 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Maßnahmen der Landschaftspflege und Regelungen der Ein
griffe in den Natur- und Landschaftsraum 

9.1 Gebot der Vermeidung von Eingriffen 
in den Natur- und Landschaftsraum 

Die Fläche ist durch den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan Nr. 47 
bereits überplant und als Gewerbegebiet festgesetzt worden. 

Nach dem gemeinsamer Runderlaß des Innenministers und des Ministers für 
Umwelt, Natur und Forsten vom 3. Juli 1998- IV 63 - 510.335/X 33- 5120-
sind die Schutzgüter 

Wasser I Grundwasser 
Boden 
Landschaftsbild 

nur dann auszugleichen sind, wenn durch Neuaufstellungen von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Durch die Änderung des 
bereits vorhandenen Bebauungsplanes werden keine neuen ausgleichspflichti
gen Festsetzungen vorgenommen. Die Grundflächenzahl von 0.60 ist nicht ver
ändert worden. Die relativ bebaubare Fläche wurde erhöht durch die Aufgabe 
von Erschließungsflächen. 

10. Flächenbilanz 

a. 

b. 

c. 

d. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt folgende Flächen und Nut
zungsanteile: 

Bereich Fläche m' Anteil % 

Gewerbegebiet 21.766 78,7 
ohne Flächenanteile von b und d 

Flächen mit Pflanzgeboten 2.808 10,1 
als Zusatzfestsetzung zur Grundnutzuno - Gewerbegebiet 

Flächen für den Kraftfahrzeugverkehr 1.774 6,4 

Flächen für Gehwege und Notzufahrten sowie Geh-, Fahr- 1.346 4,8 
und Leitungsrechte zugunsren unterschiedlicher Nutzer als 
Zusatzfestsetzung zur Grundnutzung - Gewerbegebiet 

Gesamtt1ächen 27.694 100.00 
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11. Kosten der Erschließung 

Kosten für die Erschließung fallen nicht an, da das Plangebiet bereits vollständig 
ausgebaut und erschlossen ist-

Die öffentlichen 9 Parkplätze im nördlichen Straßenbogen "An der Miele" Nord
seite werden durch die Fa. Evers erstellt und unentgeltlich der Stadt Metdorf für 
die öffentliche Nutzung rückübereignet. 

12. Schlußbemerkung 

Ansonsten hat die Begründung des Bebauungsplanes Nr. 47 weiterhin 
Gültigkeit ! 


